
 
Datenschutzsignale gemäß VO (EU) 2024/900 über die Transparenz und 
das Targeting politischer Werbung – Hintergrund-One-Pager (13.03.2024) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400900 

Artikel 18 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2024/900 
 
(4) Für die Zwecke der Umsetzung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/679 und der Ver-
ordnung (EU) 2018/1725 in Bezug auf die Erteilung der ausdrücklichen Einwilligung und deren Wi-
derruf nach ihrer Erteilung stellen die Verantwortlichen sicher, dass 
a) die betroffene Person nicht um ihre Einwilligung gebeten wird, wenn sie bereits mit Hilfe au-

tomatisierter Verfahren zu erkennen gegeben hat, dass sie mit der Datenverarbeitung zu 
Zwecken der politischen Werbung nicht einverstanden ist, es sei denn, das Ersuchen ist 
durch eine wesentliche Änderung der Umstände gerechtfertigt, 

b) der betroffenen Person, die ihre Einwilligung nicht erteilt, eine gleichwertige Alternative zur 
Nutzung des Online-Dienstes angeboten wird, ohne dass sie politische Werbung erhält. 

 
EG 80 der Verordnung (EU) 2024/900 
 
1Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten wird gemäß den Verordnungen 
(EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725 erteilt und widerrufen. 2Eine solche Einwilligung sollte durch 
eine eindeutige bestätigende Handlung oder Erklärung erfolgen, mit der die betroffene Person frei-
willig, für den konkreten Fall, in Kenntnis der Sachlage und unmissverständlich ihr Einverständnis 
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke politischer Werbung erklärt. 3Darüber 
hinaus sollte die Einwilligung für die Zwecke dieser Verordnung ausdrücklich erfolgen und für Zwe-
cke der politischen Werbung gesondert erteilt werden. 4Für die Zwecke dieser Verordnung, insbe-
sondere wenn während der Bereitstellung eines Online-Dienstes die Einwilligung in die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zum Targeting oder zur Zustellung politischer Anzeigen eingeholt 
wird, sollte die Einwilligung von den für die Verarbeitung Verantwortlichen eingeholt werden, in-
dem sie der betroffenen Person eine benutzerfreundliche Lösung vorlegen, um die Einwilligung 
ausdrücklich, klar und einfach zu erteilen, zu ändern oder zu widerrufen. 5Die Verantwortli-
chen sollten Schnittstellen nicht in einer Weise gestalten, organisieren und betreiben, die die be-
troffene Person täuscht, manipuliert oder in ihrer Fähigkeit, ihre Einwilligung für den jeweiligen 
Zweck frei zu erteilen, anderweitig wesentlich verfälscht oder beeinträchtigt. 6Für die Zwecke die-
ser Verordnung kann die Verpflichtung zur Einholung der Einwilligung in die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten nicht dadurch umgangen werden, dass nachgewiesen wird, dass die betref-
fenden personenbezogenen Daten von der betroffenen Person der breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wurden. 7Der Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Targeting oder zur Zustellung politischer Werbung sollte ebenso einfach sein wie die Erteilung 
der Einwilligung. 8Die Verweigerung der Einwilligung oder der Widerruf der Einwilligung sollte für 
die betroffene Person nicht schwieriger oder zeitaufwändiger sein als die Erteilung der Einwilli-
gung. 9Elektronische Signale, die den Wunsch der Einzelperson erkennen lassen, keine politi-
sche Werbung zu erhalten, sollten respektiert werden. 
 
 
Binary Privacy Signals: 

 Do not track, https://www.w3.org/TR/tracking-dnt/ (Do not track) 
 Global Privacy Control, https://globalprivacycontrol.org/ (Do not sell, Do not share) 

 
More Advanced/Expressive Privacy Signal Mechanisms: 

 Platform for Privacy Preferences Project (P3P), https://www.w3.org/TR/P3P11/  
 Advanced Data Protection Control (ADPC), https://www.dataprotectioncontrol.org/  


